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§ 98 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Im Falle des § 97 kann die Forderung des Versicherungsnehmers auf die Entschädigungssumme vor der

Wiederherstellung des Gebäudes nur an den Erwerber der Liegenschaft oder an solche Gläubiger des

Versicherungsnehmers übertragen werden, die Arbeiten oder Lieferungen zur Wiederherstellung des Gebäudes

übernommen oder bewirkt haben. Eine Übertragung an Gläubiger des Versicherungsnehmers, die bare Vorschüsse zur

Wiederherstellung gegeben haben, ist wirksam, wenn die Vorschüsse zur Wiederherstellung verwendet werden. Die

Zwangsvollstreckung in die Entschädigungsforderung unterliegt denselben Beschränkungen.
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